
§ 106 UrhG alle Rechte vorbehalten, Peter tom Suden,  Raoul Kirmes. © 

 Synopse und konsolidierte Fassung der RL 112/2006 EG 

Alte Fassung  Aktuelle Fassung nach RL 2010/45/EU 

KAPITEL 3 

Erteilung von Rechnungen 

Abschnitt 1 

Begriffsbestimmung 

Artikel 217 

Für die Zwecke dieses Kapitels gilt als „elektronische 

Übermittlung oder Bereitstellung“ die Übermittlung 

oder Bereitstellung von Daten für den Empfänger 

mittels elektronischer Einrichtungen zur Verarbeitung 

(einschließlich der digitalen Kompression) und 

Aufbewahrung unter Verwendung von Draht, Funk, 

optischen oder anderen elektromagnetischen Medien. 

Abschnitt 2 

Def i n i t i o n der Rechnung 

Artikel 218 

Für die Zwecke dieser Richtlinie erkennen die 

Mitgliedstaaten als Rechnung alle auf Papier oder 

elektronisch vorliegenden Dokumente oder 

Mitteilungen an, die den Anforderungen dieses Kapitels 

genügen. 

Artikel 219 

Einer Rechnung gleichgestellt ist jedes Dokument und 

jede Mitteilung, das/die die ursprüngliche Rechnung 

ändert und spezifisch und eindeutig auf diese bezogen 

ist. 

Abschnitt 5 

E l e k t r o n i s c h e Über m i t t l u n g von 

Rechnungen 

Artikel 232 

Die gemäß Abschnitt 2 ausgestellten Rechnungen 

können auf Papier oder vorbehaltlich der 

Zustimmung des Rechnungsempfängers elektronisch 

übermittelt oder bereitgestellt werden. 

Artikel 233 

(1) Elektronisch übermittelte oder bereitgestellte 

Rechnungen werden von den Mitgliedstaaten unter 

der Voraussetzung akzeptiert, dass die Echtheit ihrer 

Herkunft und die Unversehrtheit ihres Inhalts mittels 

einer der folgenden Methoden gewährleistet werden: 

 

 

KAPITEL 3 

Erteilung von Rechnungen 

Abschnitt 1 

Begriffsbestimmung 

Artikel 217  

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck ‚elektronische 

Rechnung‘ eine Rechnung, welche die nach dieser Richtlinie 

erforderlichen Angaben enthält und in einem elektronischen 

Format ausgestellt und empfangen wird.“ 

 

 

 

Abschnitt 2 

Def i n i t i o n der Rechnung 

Artikel 218 

Für die Zwecke dieser Richtlinie erkennen die Mitgliedstaaten als 

Rechnung alle auf Papier oder elektronisch vorliegenden 

Dokumente oder Mitteilungen an, die den Anforderungen dieses 

Kapitels genügen. 

 

Artikel 219 

Einer Rechnung gleichgestellt ist jedes Dokument und jede 

Mitteilung, das/die die ursprüngliche Rechnung ändert und 

spezifisch und eindeutig auf diese bezogen ist 

 

Abschnitt 5 

R e c h n u n g e n a u f P a p i e r u n d e l e k t r o n i s c h 

e R e c h n u n g e n  

Artikel 232 

Der Rechnungsempfänger muss der Verwendung der 

elektronischen Rechnung zustimmen. 

 

 

 

Artikel 233 

(1) Die Echtheit der Herkunft einer Rechnung, die 

Unversehrtheit ihres Inhalts und ihre Lesbarkeit müssen 

unabhängig davon, ob sie auf Papier oder elektronisch 

vorliegt, vom Zeitpunkt der Ausstellung bis zum Ende der 

Dauer der Aufbewahrung der Rechnung gewährleistet 

werden. Jeder Steuerpflichtige legt fest, in welcher Weise die 
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a) durch eine fortgeschrittene elektronische Signatur 

im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Richtlinie 

1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 13. Dezember 1999 über 

gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für 

elektronische Signaturen (1); 

 

 

 

b) durch elektronischen Datenaustausch (EDI) nach 

Artikel 2 der Empfehlung 94/820/EG der 

Kommission vom 19. Oktober 1994 über die 

rechtlichen Aspekte des elektronischen 

Datenaustausches (2), wenn in der Vereinbarung über 

diesen Datenaustausch der Einsatz von Verfahren 

vorgesehen ist, die die Echtheit der Herkunft und die 

Unversehrtheit der Daten gewährleisten.  

 

 

 

 

Rechnungen können jedoch vorbehaltlich der 

Zustimmung des betreffenden Mitgliedstaats oder der 

betreffenden Mitgliedstaaten auf andere Weise 

elektronisch übermittelt oder bereitgestellt werden. 

 

Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und 

die Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet werden können.  

Dies kann durch jegliche innerbetriebliche 

Steuerungsverfahren erreicht werden, die einen verlässlichen 

Prüfpfad zwischen einer Rechnung und einer Lieferung oder 

Dienstleistung schaffen können. 

‚Echtheit der Herkunft‘ bedeutet die Sicherheit der Identität 

des Lieferers oder des Dienstleistungserbringers oder des 

Ausstellers der Rechnung. 

‚Unversehrtheit des Inhalts‘ bedeutet, dass der nach der 

vorliegenden Richtlinie erforderliche Inhalt nicht geändert 

wurde. 

 

(2) Neben der in Absatz 1 beschriebenen Art von 

innerbetrieblichen Steuerungsverfahren lassen sich die 

folgenden Beispiele von Technologien anführen, welche die 

Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts einer 

elektronischen Rechnung gewährleisten: 

a) durch eine fortgeschrittene elektronische Signatur im Sinne 

des Artikels 2 Nummer 2 der Richtlinie 1999/93/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 

1999 über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für 

elektronische Signaturen die auf einem qualifizierten 

Zertifikat beruht und von einer sicheren 

Signaturerstellungseinheit im Sinne des Artikels 2 Nummern 

6 und 10 der Richtlinie 1999/93/EG erstellt worden ist; 

 

b) durch elektronischen Datenaustausch (EDI) nach Artikel 2 

des Anhangs 1 der Empfehlung 94/820/EG der Kommission 

vom 19. Oktober 1994 über die rechtlichen Aspekte des 

elektronischen Datenaustausches  sofern in der 

Vereinbarung über diesen Datenaustausch der Einsatz von 

Verfahren vorgesehen ist, die die Echtheit der Herkunft 

und die Unversehrtheit der Daten gewährleisten. 

 

 

 

 

 

(gestrichen) 
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(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 Unterabsatz 1 

Buchstabe a können die Mitgliedstaaten ferner 

verlangen, dass die fortgeschrittene elektronische 

Signatur auf einem qualifizierten Zertifikat beruht 

und von einer sicheren Signaturerstellungseinheit im 

Sinne des Artikels 2 Nummern 6 und 10 der 

Richtlinie 1999/93/EG erstellt wird. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 Unterabsatz 1 

Buchstabe b können die Mitgliedstaaten ferner 

verlangen, dass unter von ihnen festzulegenden 

Bedingungen zusätzlich ein zusammenfassendes 

Dokument in Papierform zu übermitteln ist.  

Artikel 234 

Die Mitgliedstaaten dürfen den Steuerpflichtigen, die 

in ihrem Gebiet Lieferungen von Gegenständen 

bewirken oder Dienstleistungen erbringen, keine 

weiteren Pflichten oder Formalitäten in Bezug auf 

den Einsatz eines Systems zur elektronischen 

Übermittlung oder Bereitstellung von Rechnungen 

auferlegen.  

Artikel 235 

Die Mitgliedstaaten können spezifische 

Anforderungen für die elektronische Ausstellung von 

Rechnungen festlegen, wenn die Rechnungen für 

Lieferungen von Gegenständen oder für 

Dienstleistungen in ihrem Gebiet in einem Land 

ausgestellt werden, mit dem keine 

Rechtsvereinbarung über Amtshilfe besteht, deren 

Anwendungsbereich mit dem der Richtlinie 

76/308/EWG sowie der Verordnung (EG) Nr. 

1798/2003 vergleichbar ist. 

 

Artikel 236 

Werden mehrere Rechnungen gebündelt elektronisch 

an ein und denselben Rechnungsempfänger 

übermittelt oder für diesen bereitgehalten, ist es 

zulässig, Angaben, die allen Rechnungen gemeinsam 

sind, nur ein einziges Mal aufzuführen, sofern für 

jede Rechnung die kompletten Angaben zugänglich 

sind. 

  

(gestrichen) 

 

 

 

 

 

 

(gestrichen) 

 

 

 

 

Artikel 234 

(gestrichen) 

 

 

 

 

 

 

 Artikel 235 

Die Mitgliedstaaten können spezifische Anforderungen für 

elektronische Rechnungen festlegen, die für Lieferungen von 

Gegenständen oder für Dienstleistungen in ihrem Gebiet in 

einem Land ausgestellt werden, mit dem keine 

Rechtsvereinbarung über Amtshilfe besteht, deren 

Anwendungsbereich mit dem der Richtlinie 2010/24/EU und 

der Verordnung (EG) Nr. 1798/2003 vergleichbar ist.  

 

 

 

 

Artikel 236 

Werden mehrere elektronische Rechnungen gebündelt ein und 

demselben Rechnungsempfänger übermittelt oder für diesen 

bereitgehalten, ist es zulässig, Angaben, die allen Rechnungen 

gemeinsam sind, nur ein einziges Mal aufzuführen, sofern für 

jede Rechnung die kompletten Angaben zugänglich sind.  
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Artikel 237 

Spätestens am 31. Dezember 2016 unterbreitet die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 

auf einer unabhängigen Wirtschaftsstudie beruhenden 

allgemeinen Evaluierungsbericht über die Auswirkungen der 

ab dem 1. Januar 2013 anwendbaren 

Rechnungsstellungsvorschriften und insbesondere darüber, 

inwieweit sie tatsächlich zu einer Abnahme des 

Verwaltungsaufwands für die Unternehmen geführt haben, 

erforderlichenfalls zusammen mit einem entsprechenden 

Vorschlag zur Änderung der jeweiligen Vorschriften.“  

 

 


